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Behandlungswünsche
am Lebensende
Im Zentrum medizinischer

Massnahmen stehen die

Wünsche der Kranken. Können

diese sich nicht mehr äussern,

müssen Ärzteschaft und

Angehörige ihrem mutmasslichen

Willen folgen. Dabei hilft

eine Patientenverfügung.

Derzeit
mache ich mir Gedanken

über die Gültigkeitsdauer einer

Patientenverfügung. Bekannte
sind der Meinung, dass eine solche bis

zum Tod oder bis auf Widerruf gültig ist.
In den Medien wird empfohlen, eine

PatientenVerfügung alle zwei Jahre zu
erneuern. Ich bin Beistand einer Frau,
deren Lebenssituation sich total ver-
ändert hat: Sie kann sich in keiner Weise
mehr äussern, weder schriftlich noch
mündlich noch durch Gesten. Ist ihre

Patientenverfügung, in der sie einmal

unbedingte Lebenserhaltung wünschte,
immer noch gültig? Ich denke, dass sie

diese heute anders verfassen würde...»
Solche Leserbriefe erreichen die Zeit-

lupe immer wieder. Auch auf der Begeg-

nungsplattform im Internet wird über

Patientenverfügungen diskutiert, werden
Fragen gestellt und Erfahrungen ausge-
tauscht: «Mein Arzt lud mir vor einer

grossen Operation eigenhändig eine Pa-

tientenverfügung aus dem PC herunter,
mit Fragen zu Reanimation usw.», schreibt
Rudolf V. «Kann mir jemand sagen, ab

welchem Alter man eine Patientenverfü-

gung machen soll?», fragt Ruth K., und
Margrit B. ergänzt: «Ich arbeite in einem
Altersheim. Dort erlebe ich, dass Kinder
im entscheidenden Augenblick keine Ah-

nung haben, was sich Mutter oder Vater

eigentlich gewünscht hätten. Darum habe
ich eine Patientenverfügung verfasst.»

«Eine Patientenverfügung ist ein wich-
tiges, aber nur eines der Puzzleteilchen,
die es bei der medizinischen Behandlung
von schweren Krankheiten oder am Le-
bensende zu beachten gilt», sagt Beat

Vogel, Leiter der Fachstelle Begleitung
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in der letzten Lebensphase bei Caritas
Schweiz. Angehörige, Pflegende und der
behandelnde Arzt seien verpflichtet,
dem mutmasslichen Patientenwillen fol-
gend die nötigen Entscheidungen zu fäl-
len: «Im Zentrum muss immer die Frage
stehen, welche Massnahmen im Sinne
des Betroffenen sind.» Eine Patienten-

Verfügung sei dabei eine grosse Hilfe,
entbinde die Verantwortlichen aber nicht
von der Deutung der aktuellen Situation:
«Kaum je tritt der Zustand genau so ein,
wie er auf der einmal verfassten Patien-

tenverfügung beschrieben steht.»
Eine Patientenverfügung ist gültig,

wenn sie aus freiem Willen und in ur-
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Weitere Informationen

- Patientenverfügungen gibts bei Pro

Senectute Schweiz, Geschäfts- und Fach-

stelle, Lavaterstr. 60, Postfach, 8027Zürich,

Telefon 0442838989, Fax 0442838980,

Mail info@pro-senectute.ch, Internet

www.pro-senectute.ch

oder bei Caritas Schweiz, Löwenstrasse 3,

6002 Luzern, Telefon 0414192222,

Fax 0414192424, Mail info@caritas.ch,

Internet www.caritas.ch

Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen

und Ärzte FMH und die Akademie der

Medizinischen Wissenschaften SAMW

stellen neu Patientenverfügungen in

verschiedenen Sprachen und in einer

ausführlichen sowie in einer kürzeren

Version zurVerfügung: FMH, Verbindung

der Schweizer Ärzte und Ärztinnen,

«Patientenverfügung», Postfach 170,

3000 Bern 15, Internet www.fmh.ch

-> Auf www.patientenwille.ch im

Internet kann eine Patientenverfügung

elektronisch verfasst und hinterlegt
werden.

-> Weitere Internetadressen verschie-

dener Anbieter: www.dialog-ethik.ch,

www.patientenstelle.ch,

www.ggg-voluntas.ch,www.exit.ch

teilsfähigem Zustand verfasst wurde.
Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung -
etwa zehn Prozent - ist im Besitz eines

solchen Schreibens. Beat Vogel hat Ver-

ständnis: «Nicht nur die Angst vor der

eigenen Sterblichkeit verhindert die Aus-

einandersetzung mit dem Thema. Wer

gesund ist und mitten im Leben steht,
hat kaum das Bedürfnis, sich damit zu
befassen.» Wichtig findet der Fachmann,
dass in der Familie und mit Angehörigen
rechtzeitig Gespräche über letzte Wün-
sehe und Vorstellungen geführt werden.

Mehr Einfluss für Angehörige
Eine allerdings nicht für die Gesamt-

bevölkerung repräsentative Umfrage von
Caritas aus dem Jahr 2007 zeigt: Drei
Viertel aller Befragten sind überzeugt,
dass ihre Angehörigen sie am besten
kennen und deshalb an ihrer Stelle medi-
zinische Entscheide treffen sollen, wenn
sie selber dazu nicht mehr in der Lage
sind. Nur 13 Prozent möchten diese dem
behandelnden Arzt überlassen. Unter-

suchungen aus Deutschland bestätigen
diese Resultate. Das neue Erwachsenen-

schutzrecht, das am 1. Januar 2013 in

Kraft tritt, will denn auch den Angehöri-
gen und nicht mehr wie bisher der Ärz-
teschaft die letzten medizinischen Ent-

Scheidungen zugestehen.
Eine Patientenverfügung tritt nur dann

in Kraft, wenn ein Kranker seinen Willen
nicht -mehr äussern kann. Für jüngere
und gesunde Menschen genügen ein-
fache Verfügungen, die ihre allgemeinen
Wünsche über medizinische Massnah-

men und Schmerzbehandlung sowie ihre

Grundhaltung dem Sterben gegenüber
beinhalten. An einer konkreten Krank-
heit leidende Menschen bevorzugen in
der Regel eine ausführlichere Patienten-

Verfügung, in der Behandlungsziele und
-methoden wichtig sind. Patientenverfü-

gungen können auch ohne Vorlage er-
stellt werden - in jedem Fall müssen sie

neben Wünschen und Behandlungs-
anweisungen die Personalien, Adresse,
Unterschrift und Datum enthalten.

Verfügungen aller Art
Dutzende von Organisationen und Insti-
tutionen bieten in der Schweiz Formu-
lare und Ausweise für Patientenverfü-

gungen an. Einige fordern minimalste
Angaben, andere reichen weit über die
medizinischen Behandlungsanweisun-
gen hinaus und regeln seelsorgerliche
Begleitung, klären auch die Haltung zu
Autopsie und Organspende ab und er-
fassen Bestattungswünsche. Es gibt ganz
allgemeine Patientenverfügungen, aber
auch solche speziell für Krebskranke
oder Parkinson-Patienten. In der Regel
sind Patientenverfügungen und ihre re-

gelmässige Erneuerung - dadurch erhöht
sich ihre Verbindlichkeit - kostenpflich-
tig. Vielfach wird Beratung angeboten,
neu kann eine Patientenverfügung auch
auf dem Internet hinterlegt werden.

Wichtig ist es, dass die Inhaber von
Patientenverfügungen ihren Ausweis -
meist im Kreditkartenformat - bei sich

tragen und das Originaldokument gut
auffindbar aufbewahren. Ihren Angehö-
rigen und dem Hausarzt sollten sie eine

Kopie abgeben.
Durch das neue Erwachsenenschutz-

gesetz werden ab Januar 2013 Patienten-

Verfügungen im schweizerischen Recht

verankert. Damit wird das Dokument

zur verbindlichen Willensäusserung und
muss befolgt werden - es sei denn, es

Verstösse gegen gesetzliche Vorschriften
oder es gebe Anhaltspunkte, dass der Pa-

tient die Meinung geändert hat. Je klarer
und aktueller eine Patientenverfügung ist,
desto gewichtiger ist sie im Entschei-

dungsprozess. Usch Vollenwyder
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Verlangen Sie jetzt Unterlagen zu unseren

Angeboten mit den sensationellen

rund ums Jahr.

Ferien gemessen,
auch wenn besondere
Betreuung oder Pflege
benötigt wird, z.B.

• nach Krankheit oder

Spitalaufenthalt
• bei Abwesenheit betreuender

Angehörigen oder einfach,
um in heimeliger Atmosphäre
aufzutanken und verwöhnt
zu werden

• als Übergangslösung vor
Eintritt in ein Alters-
oder Pflegeheim

Therapienangebot
im Haus, persönliche

Betreuung und Pflege

rund um die Uhr.

-

ZEITLUPE 12-2011 25


	Behandlungswünsche am Lebensende

